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L24007 Gemeindebedienstete Tirol

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

B-VG Art20 Abs1;

GdBG Tir 1970 §18 Abs2 idF 1993/085;

GdBG Tir 1970 §24a idF 2002/055;

VwRallg;

Rechtssatz

Es versteht sich von selbst, dass jede das dienstliche Verhalten eines Beamten betre>ende Dauerweisung nur für

Zeiträume von Bedeutung ist, in denen er nicht infolge Krankheit (oder sonstiger Gründe) gerechtfertigt vom Dienst

abwesend ist. An der allein festgestellten - abstrakt verstandenen - BefolgungspBicht der Dauerweisung ändert dies

jedoch nichts.
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